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Bezüglich weiterer Einzelheiten Iei auf Teil III, Band 5, Heft 2 (3. Aufl.: Abt. IV,
Ablehn. 5, D, Kap. 14: Badeeinrichtungen) diefes „Handbuches“ verwielen.

Nicht leiten bilden Aborte, Watch-, Frifier-, Barbier- und Baderaum eine ge—
lchlolfene Raumgruppe. Alle diefe Räume tollen von der Eingangshalle aus be-
quem zugänglich fein; man legt lie bisweilen aber auch lo, daß man vom Bahn—
hofsvorplatz aus tunlichlt unmittelbar nach ihnen gelangen kann.

7. Kapitel.

Räume für den Stations-‚ Eilgut- und Pol'tdienft, [owie für Steuer-
und Zollzwecke.

3.) Räume für den Stationsdienft.

Die Stationsbeamten müflen Räume haben, in denen fie [ich aufhalten und
ihre Arbeiten verrichten können. Diele Arbeiten [ind teils lchriftlicher Art; teils
betreffen lie den Telegraphen— und Signaldienft, unter Umftänden auch die Fahr-
kartenausgabe, die Gepäckabfertigung und den Güterdienft.

Auf Halteltellen und anderen kleineren Stationen ilt häufig nur ein einziger
Dienltraum vorhanden, der dann nicht leiten auch als Fahrkartenausgabe dient.

Auf größeren Bahnhöfen werden in der Regel drei Räume erforderlich:
einer für den Bahnhofsvorfteher, ein zweiter für den zweiten Bahnhofsbeamten
und ein dritter für den Telegraphendienlt. Diele drei Räume bilden zuiammen
diejenige Gruppe, die man häufig „Stationsbureaufl nennt.

Auf ganz großen Bahnhöfen, auf denen zu verfchiedenen Tagesltunden nahe-
zu gleichzeitig mehrere Züge abgeben, bezw. ankommen, ift auch eine größere
Zahl von dienfttuenden Beamten notwendig, für die alsdann die entfprechenden
Dienfträume vorzulehen find. Auf Bahnhöfen mit ltarkem Nachtverkehr findet man
wohl auch einen Raum, worin ein oder mehrere Beamte in den dienltfreien
Stunden ruhen können. Bisweilen ift mit dem Stationsbureau eine Auskunftsftelle
verbunden.

Gehört ein Bahnhof zwei Bahnlinien, bezw. zwei Bahnverwaltungen an, lo
mülfen für jede der beiden belondere Dienlträume in Auslicht genommen werden.
Die Zahl Iolcher Räume wird alsdann unter Umftänden eine recht bedeutende.

So verlangten die Wettbewerbsbedingungen für das Empfangsgebäude des neuen Haupt-
bahnhofes zu Leipzig, das gemeintam von der preußifchen und der Iächfifchen Staatseifenbahn-

verwaltung erbaut wird, in dieler Beziehung:
1) Ein Zimmer für den Bahnhofs-Oberinfpektor (nur auf Iächfil'cher Seite), etwa 25,00 qm mit

Vorzimmer;

2) je eines desgl. für den Iächfilchen und preußil'chen Bahnhofsvorftand, je etwa 25,00 qm groß;

3) je ein Zimmer für die Itellvertretenden Bahnhofsvorftände, von etwa 20,00 qm Größe;

4) je 2 Räume für die Fahrdienltleiter, jedes etwa 20,00 qm groß;

5) je 2 bis 4 Räume für die Stationsverwaltung, jeder Raum etwa 20,00 qm groß;

6) je ein Zimmer für Fundl'achen, etwa 25,00 qm groß;

7) je eine Auskunftsltelle, etwa 30,00 qm groß.

Auf fächlil'cher Seite:

8) ein Arztzimmer

@) zwei Krankenzimmer

10) Aufwärter- und Ferniprechräume;

11) Aborte für männliche und weibliche Bahnbedienftete.

Bei allen wichtigeren der genannten Dienlträume wird die Forderung geltellt,
daß fie unmittelbar am Bahnlteig gelegen find, alle Türen nach letzterem be-

} zulammen 45,00 qm groß;
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iitzen. Der Erlaß des preußifchen Minifters der öffentlichen Arbeiten vom
25. juni 1901 belagt in diefer Beziehung: „Die Stationsräume [ind tunlichft im
Zuiammenhange an einer Seite des Einganges und derart anzuordnen, daß
wenigftens die Räume für den Stationsdienlt und für die Gepäckabfertigung vom
Bahnfteig aus unmittelbar zugänglich iind."

Wird der Bahntelegraph auch zum Befördern von Privattelegrammen benutzt,
io muß Vorkehrung getroffen [ein, daß das Publikum zum betreffenden Dienft-
raum entlprechenden Zutritt hat; das Löten einer Bahnfteigkarte muß [elbftredend
ausgefchlolien fein.

Örtliche Verhältnille bringen in manchen Fällen einen lolchen Umfang der
Stationsräume mit [ich, daß fie einen ganzen Flügel, bezw. Trakt des Empfangs—
gebäudes einnehmen.

50 z. B. in dem der neueren Zeit entftammenden Empfangsgebäude des Viktoria-Bahnhofes

der Great-Indian-Peninlular—Eifenbahn zu Bombay. Es ift im Grundriß hilfeifenförmig geftaltet;

die nördliche Hälfte ift dem Abfertigungsdienft gewidmet; in der anderen befinden [ich die Dient't-

räume der Eifenbahnverwaltung. In Kap. 13 wird der Grundriß diefer Anlage vorgeführt werden.

In lolchen Fällen hat man wohl auch für den gleichen Zweck einen be-
ionderen, vom Empfangsgebäude getrennten, doch dielem nahe gelegenen Bau,
ein log. „Dienltgebäude“, errichtet. So 2. B. auf den Bahnhöfen zu Vohwinkel
(Fig. 90 70), Metz (liehe Fig. 23, S. 39), Münlter (liebe Fig. 58, S. 68) ufw.

Endlich muß noch der Anordnung von kleinen Dienfträumen (Buden oder
Häuschen) auf manchen Bahnlteigen Erwähnung gefchehen, die [ich auf großen
Bahnhöfen als notwendig erweifen und für den Bahnhofsvorfteher, bezw. [einen
Vertreter beftimmt find. Solche kleine Baulichkeiten werden hie und da Stations-
buden geheißen.

Außer den bisher belprochenen Dienfträumen werden nicht leiten not-

wendig:
1) Ein oder mehrere Zimmer für Fundiachen (Fundbureau);
2) Räume für die Polizei (Wachtlokal, Schlafraum, Haftzelle);
3) Räume für einen Arzt und für Kranke;
4) Raum für Bahnlteiglchaffner;

5) Raum für Gepäckträger;
6) Raum für Wagenreviiionsbedienftete und Wagenrücker;
7) Räume für Arbeiter und lonltiges Stationsperional;
8) Aufenthalts- und Übernachtungsräume für Zugperional;

9) Räume für Geräte, ulw.
Wenn der Bahnhof einer Stadt angehört, die Sitz der betreffenden Bahn—

verwaltung, bezw. der zugehörigen Verwaltungsbehörde ift, [0 hat man mehrfach
in den oberen Gelchoflen des Empfangsgebäudes die Gefchäftsräume diefer Ver—
waltung untergebracht. Indes empiehlt lich dies im allgemeinen nicht; vielmehr
ilt vorzuziehen, die Dienlträume der Eiienbahn-Direktionen und dergl. in ab-

getrennte Gebäude zu verlegen.

b) Räume für den Eilgut- und den Poftdienl't.

Die Beförderung von Eilgütern gefchieht in der Regel in den Perfonenzügen;
daher werden die dafür erforderlichen Räume häufig im Empfangsgebäude
untergebracht, weshalb an diefer Stelle von ihnen gelprochen wird. Sie werden
in diefem Falle:
 

70) Aus: Zentralbl. d. Bauverw. 1908, S. 638.
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